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Bericht und Beschlussempfehlung 
 
des Innen- und Rechtsausschusses 
 

Gesetz zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Datenschutz-
ordnung des Landtags 

Antrag der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 18/513 

 

 

 

A. Der Innen- und Rechtsausschuss hat sich mit dem ihm durch Plenarbeschluss 
vom 22. Februar 2013 überwiesenen Gesetzentwurf der Fraktion der PIRATEN 
zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Datenschutzordnung des 
Landtags, Drucksache 18/513, in zwei Sitzungen befasst, zuletzt in seiner Sitzung 
am 13. März 2013.  

 Einstimmig empfiehlt er dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs in der 
duch einen interfraktionell vorgelegten Antrag geänderten folgenden Fassung: 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Landesdatenschutzgesetzes 

Das Schleswig-Holsteinische Gesetz zum Schutz personenbezogener Infor-
mationen (Landesdatenschutzgesetz - LDSG -) vom 9. Februar 2000 
(GVOBl. 2000, 169), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
11.01.2012 (GVOBl. 2012, 78), wird wie folgt geändert: 

In § 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

 „(4) Der Landtag, seine Gremien, seine Mitglieder, die Fraktionen und de-
ren Beschäftigte sowie die Landtagsverwaltung unterliegen nicht den Be-
stimmungen dieses Gesetzes, soweit sie in Wahrnehmung parlamentari-
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scher Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten. Der Landtag er-
lässt insoweit unter Berücksichtigung seiner verfassungsrechtlichen Stel-
lung und der Grundsätze dieses Gesetzes eine Datenschutzordnung.“ 

 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

 

 

 

B. Der Ausschuss legt dem Landtag darüber hinaus im Wege der Selbstbefassung 
einstimmig den folgenden Beschluss mit der Bitte um Annahme vor: 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. Der Landtag gibt sich gemäß § 3 Abs. 4 Landesdatenschutzgesetz 
(LDSG) die Datenschutzordnung vom 3. September 1998 (GVOBl. Schl.-
H. S. 322), zuletzt geändert am 9. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 282). 

2. Inkrafttreten 

 Die Datenschutzordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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Vorsitzende 
 


